
Das begleitete Fahren mit 17 ist der beste Weg, um nach der bestandenen Prüfung sicher in das
Autofahrerleben zu starten. Anstatt direkt am ersten Tag komplett auf dich allein gestellt zu sein,
sammelst du im Alltag wertvolle Routine, während dir eine erfahrene Person auf dem Beifahrersitz
den Rücken freihält. Studien zeigen ganz klar: Wer am BF17 teilnimmt, baut später deutlich
weniger Unfälle.

Um die BF17-Phase nutzen zu können, müssen ein paar formale Dinge erfüllt sein:
Mindestalter:
Du kannst die Ausbildung bereits mit 16 Jahren in der Fahrschule starten. Ab deinem 17.
Geburtstag darfst du nach bestandener Theorie- und Praxisprüfung offiziell fahren.
Die Prüfbescheinigung:
Nach der praktischen Prüfung bekommst du noch keinen Plastikführerschein, sondern die
rosafarbene „BF17-Prüfbescheinigung“. Auf dieser Bescheinigung sind deine
Begleitpersonen namentlich eingetragen.

�� Begleitetes Fahren

Begleitetes Fahren mit 17 (BF17)

Voraussetzungen für den Start



Gültigkeit:
Die Bescheinigung gilt als deine offizielle Fahrerlaubnis in Deutschland. Ab deinem 18.
Geburtstag hast du drei Monate Zeit, um sie beim Amt gegen den echten
Kartenführerschein umzutauschen.

Mit der Prüfbescheinigung darfst du ab dem ersten Tag selbst ans Steuer – allerdings gelten bis zu
deinem 18. Geburtstag strikte Auflagen:

Begleitpflicht:
Es darf niemals ohne eine eingetragene Begleitperson gefahren werden. Eine Fahrt
allein – und sei sie noch so kurz – ist ein schwerer A-Verstoß, führt zum Widerruf deiner
Fahrerlaubnis und verlängert deine Probezeit sofort auf 4 Jahre.
Nulltoleranz:
Für dich als Fahranfänger gilt am Steuer ein absolutes Alkohol- und Drogenverbot (strikte
0,0-Promille-Grenze).

https://www.youtube.com/embed/aRiIxNREP9Q

Nicht jeder darf sich einfach so neben dich setzen. Damit eine Person auf deiner Prüfbescheinigung
eingetragen werden kann, muss sie gesetzlich folgende Kriterien erfüllen:

Mindestalter:
Der Begleiter muss mindestens 30 Jahre alt sein.
Fahrerfahrung:
Die Person muss seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis der Klasse B (Auto) sein.
Flensburg-Konto:
Zum Zeitpunkt der Beantragung darf der Begleiter maximal 1 Punkt im
Fahreignungsregister in Flensburg haben.

Die Begleitperson ist kein Fahrlehrer und darf während der Fahrt nicht aktiv in die Steuerung des
Autos eingreifen. Sie fungiert vielmehr als dein mentaler Beistand und Berater:

Die Regeln im Fahrbetrieb

Der perfekte Coach:
Anforderungen an die Begleitperson

Aufgaben und Pflichten des Begleiters

https://www.youtube.com/embed/aRiIxNREP9Q


Sicherheit & Beruhigung:
Der Begleiter soll dir durch seine bloße Präsenz Sicherheit geben, in unübersichtlichen
Situationen mit Ratschlägen helfen und dich bei Stress beruhigen. Ein guter Begleiter
zeichnet sich durch Geduld, Gelassenheit und konstruktives Feedback aus.
Ausweispflicht:
Wer begleitet, muss seinen eigenen Führerschein während der Fahrt immer im Original
dabeihaben und bei einer Polizeikontrolle vorzeigen.
Strenges Limit für den Begleiter:
Auch für den Begleiter gelten gesetzliche Grenzen. Der Begleiter darf maximal 0,5
Promille Alkohol im Blut haben und nicht unter Drogeneinfluss stehen. Da im Notfall
jedoch schnelle Reaktionen oder klare Anweisungen gefragt sind, wird absolute
Nüchternheit dringend empfohlen.

https://www.youtube.com/embed/Lv9VQygIZrQ

Wichtig:
Dein Fahrpraxisbegleiter ist kein Fahrlehrer. Er darf nicht aktiv eingreifen, sondern fungiert
als dein Coach im Beifahrersitz, der dir mit Tipps, Ruhe und seiner Erfahrung den Rücken
freihält.

�� Fazit:
Das Begleitete Fahren mit 17 ist deine Chance auf einen entspannten Start in
die mobile Selbstständigkeit. Du nimmst die Prüfungen frühzeitig unter Dach
und Fach und holst dir im Anschluss mit einer vertrauten Person auf dem
Beifahrersitz die nötige Routine für den Straßenverkehr. Wichtig: Keine
Solofahrten vor dem 18. Geburtstag und achte darauf, dass deine Begleiter alle
Voraussetzungen erfüllen und ihren Führerschein immer dabeihaben!
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